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RS OGH 1965/12/6 Bkv5/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1965

Norm

RAO §2 Abs2

Rechtssatz

Das unzulässige Beteiligungsverhältnis schließt in keiner Weise aus, daß der Anwalt seinem Anwärter die

entsprechenden Belehrungen und Weisungen erteilt.
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